


















































































































































































































































































































































































































































































249 Hans Merttgen, des Gurtelers Frau zu Kassel. 

250 Im Eschweger Lager-, Stück- und Steuerbuch von 1769 werden die Südwesthänge des kleinen Leucht­
berges als „am Weinberg" bezeichnet, obwohl es an dieser Seite damals fast nur noch Gärten gab. Dar­
aus kann man schließen, daß dort zur Zeit des Prozesses noch Wein angebaut wurde. S. Karl Kollmann, 
Der Eschweger Ottilienberg, S.21. 

251 B, 430, fol. 37 Rund 38. 

252 B, 430, fol 36 R. 

253 Es handelt sich wohl bei der Bezeichnung gute Heilige für krankmachende böse Dinger um einen so­
genannten Euphemismus, d.h. sprachliche Verhüllung einer gefürchteten Sache. Oder es steckt hinter 
dieser Bezeichnung noch ein Rest von heidnischem Glauben. 

254 Das Wort „Elfen", das sich aus „Elbin" entwickelt hat, bekam erst im 18. und 19. Jahrhundert die uns 
geläufige romantische Bedeutung. 

255 CCC, Artikel 109. 

256 S. Robert Jütte, Ärzte, Heiler und Patienten, München 1991, S.17 ff. 

257 Einschmieren mit Alkohol fördert die Durchblutung, und damit können die Krankheitserreger besser 
abtransportiert werden. Nach diesem Heilungserfolg könnte man annehmen, daß Sixtus Schnauß Rheuma­
tismus oder Hexenschuß(!) gehabt hatte. Ebenso gut möglich wäre, daß die Behandlung durch Maria 
seine Selbstheilungskräfte mobilisiert hatte. 

258 S. Fritsche/Nickel, S.202. 

259 B, 430, fol 17. 

260 Mündliche Auskunft von Dr. Karl Kollmann. 

261 B, 430, fol.25 ff. 

262 Die Anrede ist aus dem Protokoll nicht ersichtlich, da es in der 3. Person abgefaßt ist. Es ist aber 
anzunehmen, daß man eine alte Frau, zudem die Ehefrau eines Ratsherren, respektvoll anredet, also da­
mals in der 2. Person Plural. 

263 Doppelte Verneinung bedeutete damals Verstärkung, nicht Bejahung wie heute. 

264 B, 430, fol.34 ff. 

265 Nach der Aussage von Maria habe Gertrud Henning sie zu Eisa Schnaußen, nach der von Gertrud 
Henning habe sie Maria zu Sixtus Schnaußen geschickt. Dieser Unterschied wird hier nicht beachtet, da 
er zu sehr in Einzelheiten führt. 

266 B, 430, fol. 39 R und 40. 

267 B, 430, fol. 20. 

268 B, 430, fol. 42. 

269 Mundartlich: der Raum zum Hochziehen der Lasten. 
270 B, 430, fol. 41 Rund 42. Die Tatsache, daß der Scharfrichter als Zeuge dasselbe Gewicht hat wie alle 

anderen Zeugen, bestätigt die von Gisela Wilbertz in zahlreichen Veröffentlichungen differenziert 
bewiesene These, daß der Beruf des Scharfrichters zu bestimmten Zeiten in Nordwestdeutschland 
genauso geehrt und angesehen war wie andere Handwerksberufe. S.u.a. Gisela Wilbertz, Scharfrichter 
und Abdecker. Es ist für unseren Raum genauso anzunehmen, daß sich die Auffassung von der Ver­
achtung dieses Berufes erst im Laufe des 18. Jahrhunderts im Zusammenhang mit dem sozialen Abstieg 
der Scharfrichter gebildet hat. 

211 B, 430, fol.81. 

272 B, 431, fol.95 ff. vom 20.6. 

273 B, 431, fol.99 ff. 
274 Nach dem Extrakt des Steuerstocks der Stadt Eschwege von 1652 hatte Catharina Thöle kein Haus, 

wohnte also zur Miete, und besaß Güter im Wert von nur I 1/2 Reichsthaler; das kann nicht mehr als 
ein kleines Gärtchen gewesen sein. 

275 A, Nr. 24. 
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276 B 430, fol. 19-21. 

277 B, 430, fol. 21-23. 
278 A, Nr. 25. 

279 ( ... ) wo nit zuvor redliche anzeige der Mißethat darnach man fragen wolt vorhanden, undt beweist wurde, 
soll niemand befragt werden und ob auch gleichwohl aus der Marter bekandt wurde, so soll doch der 
nicht (ge)glaubt, noch niemand darauf verurteilt werden(. . .). 

280 Consitii tomo 2, sonderlich in cons. 107., 109, 113, ( ... ) 
281 Johannes Fischart, geb. 1546 in Straßburg, gest. 1590 in Forbach bei Saabrücken, war Advokat beim 

Reichskammergericht in Speyer und Ratskonsulent in der freien Reichsstadt Frankfurt/am Main. Sein 
bekanntestes Werk ist eine Satire, die „Geschichtsklitterung" von 1575. 

282 Orig. ,,Malleus Malleficarum". Es handelt sich um die Schrift, die die Hexenverfolgung am meisten 
vorangetrieben hat. 

283 Behringer, Hexenprozesse, Nr. 198, S. 334. 
284 B, 430, fol. 81. 
285 A, Nr. 27. 
286 Die Konfrontation der beiden Schwestern wird in dem Schreiben des Fiscals vom 10. Juli, A, Nr.28, er­

wähnt, doch ein Protokoll oder ein Ergebnisbericht davon existieren nicht. 
287 Contradictio und eventum conclusio Fiscalis, den 10.7., A, Nr.28. 
288 Johann Georg Gödelmann, ein Tübinger Jurist, schrieb 1587 ein Hexentraktat (Tractatus de magis, 

veneficis et larniis, de que his recte cognoscendi et puniendis .... Frankfurt 1587), aus dem der Fiscal 
genau zitiert, obwohl Gödelmann Hexenprozeßgegner war. Es ist anzunehmen, daß Fibäus das Zitat aus 
dem Zusammenhang reißt, wie er auch den zweiten Teil des Artikels 57 unterschlägt, der für die ange­
klagten Frauen zum Vorteil gewesen wäre. 

291 Schrift/. statt mündlichen schlußrecesses, 11. Juli, A, Nr. 29. 

292 Protocoll bei der inrotulation, 16. Juli, A, Nr. 30. 
293 Rotulus actorum, 16. Juli, A, Nr. 31. 
294 A, Nr.32, 17. Juli. 

295 A, Nr.33, 23. Juli. 
296 A, Nr.34, 26. Juli. 
297 Fürst/. Rottenb. Herren Räthe befelch den 29. July, A, Nr.35; B, 431, fol. 79 ff. 
298 B, 30, fol. 76. 
299 B, 430, fol. 77. 

300 B,431,fol.53f. 
301 Wiederholtes Examen, A, Nr. 36. 
302 A, Nr. 37 vom 4.8. 
303 A, Nr. 38 und B, 431, fol. 75. 
304 A, Nr. 39 vom 14.8. 
305 B, 431, fol. 89. 
306 Steuerstock von 1652. 
307 B, 429, fol. 35 f. 
308 Der folgende Bericht stützt sich auf die Zeugenaussagen von Catharina, Melchior Scheibehenn jun. und 

Conrad Simon, alles: A, Nr. 43 ff. und B, 430, fol. 43, vom 22.8., auf das Abschlußplädoyer des Fis­
cals, A, 44, ff. vom 3.9. und den Bericht des Schultheißen an den Kanzleidirektor, B, 429, fol. 22 vom 
22.8. Die von mir dargestellten Gedanken und Gefühle habe ich - außer im Fall Conrad Simons - nicht 
mit Kleinschrift bezeichnet, weil sie recht eindeutig auf der Hand liegen. 

309 Das Haus von Melchior Scheibehenn lag an der Ecke von Kirchgasse und Marktplatz, s. Anmerkung 30. 

310 A, Nr. 42 vom 24./25. 8. 

311 Abschlußplädoyer des Fiscals, A, Nr. 44. 

312 A, Nr. 38 und B, 431, fol. 75. 

233 



313 A, Nr. 40 vom 19.8. Die Zeugen waren (in originaler Schreibweise): H. sr_ Hanß Hohman, H. sr_ Jo­
han Wagener, Johan Summerman, H. Philippß Döhne, Barthold Hundertmarck, Hanß Griethe, Hans 
Baum, Werner Wegener, Gorge Scheffer becker, Gercke Hützerodt, Cyriax KompenhanjJ, H. Conradt 
Schuchardts fr., Jakob Mell, Jakob Schieden rel. 

314 A, Nr. 41 vom 22. 8. 
315 A, Nr. 37 und Nr. 38. 

316 A, Nr. 44, Brevissima salvatio et conclusio Fiscalis vom 3.9. 
317 A, Nr. 45, Rechtmäßige Exception und submissionsschrift Defensoris vom 4.9. 
318 A, Nr. 46 und Nr. 47 vom 8.9. Es sind die Akten Nr. 32 bis 46 rotuliert, also geschlossen worden. 
319 A, Nr. 48 vom 8.9. 

320 B, 431, fol. 50 vom 10.9. 

321 Die Gießener Universität wurde 1607 vom lutherischen Landgraf Ludwig V. von Hessen-Darmstadt als 
Konkurrenz zur Universität Marburg gegründet, die zum Herrschaftsgebiet seines reformierten Vetters, 
des Landgrafen Moritz des Gelehrten, gehörte. Die Gießener Universität errang schnell einen hohen 
Ruf. Warum die juristische Fakultät im Jahre 1657 im vorliegenden Falle einen schärferen Kurs vertrat 
als die Marburger, ist nicht zu erklären, zumal Liebelt, Geschichte, S.87 f., von einem Gutachten der 
Gießener Rechtsgelehrten berichtet, das grundsätzliche Kritik am Verfahren der Hexenprozesse übt. 
Möglicherweise war dieses strenge Gutachten tatsächlich aus Konkurrenzhaltung gegenüber der 
Juristenfakultät Marburg entstanden, also politisch zu erklären. 

322 B, 430, fol. 71 vom 10. 9. 
323 A, 49 und B, 430, fol. 50 vom 18.9. 
324 A, 50, vom 29. 9. 

325 B, 430, fol. 61 f. 
326 Es handelte sich um die Bestattung Landgraf Friedrichs von Hessen-Eschwege, eines Bruders von Her­

mann, der im September 1655 auf schwedischer Seite im Krieg gegen Polen bei Posen fiel und dessen 
Leichnam nach langen Irrfahrten - seine letzte Station war Wanfried - am 24. September 1657 in der 
Eschweger Marktkirche bestattet wurde. s. Karlfritz Saalfeld, Die Fürstengruft. 

327 Liebelt, S.136. 
328 Das Gericht Bilstein war eine landgräfliche Verwaltungseinheit. 

329 B, 430, fol. 61 ff. 
330 B, 430, fol. 66. 
331 Der Brief des Fürsten ist nicht in den Akten, aber der Antwort des Schultheißen ist der Befehl des 

Fürsten zu entnehmen. 
332 Diese Angaben des Superintendenten können in Zweifel gezogen werden, denn noch kurz vor ihrem 

Tode fluktuierten sie im Christentum, wie Hoffmeister berichtete. Vielleicht suchte Hütterodt nur eine 
Rechtfertigung, um den Prozeßort bis kurz vor der Hinrichtung zu verlassen. 

333 A, 51 vom 17.10. 
334 Fragen A, 52 und Antworten A, 51, beides vom 17.10. 
335 B, 429, fol. 53 und B, 431, fol. 26. 

336 Wie Anmerkung 335. 
337 Weder Spielmann noch Liebelt bringen ein Beispiel für dieses Verfahren. 
338 B, fol. 26-29 vom 27. bis 30. 10. 
339 CCC; Artikel 79, außerdem die Kirchenordnung vom 21.10.1566 in: Sammlung fürstlich hessischer 

Landesordnungen, Bd. I, S. 327 ff., die ganz genaue Anweisungen für die Pfarrer enthält, wie sie die 
Verbrecher trösten sollen und was sie tun sollen, wenn sie verwegen und trotzig seien. S. auch: Liebelt, 
S. 128. 

340 A, Nr. 53 vom 28.10. 
341 J.Ch. Hochhuth, Erinnerungen ... S. 115. Die Richtstätte befand sich nach Angaben von Dr. Karl Koll­

mann auf der Anhöhe rechts (stadtauswärts) vom Langenhainer Weg, gegenüber dem früheren Ponyhof. 
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342 Spielmann, S. 234. 

343 Tagebuch Hütterodt, S. 1414 ff. 

344 Klaus Döll, Aberglauben und Volksmedizin im Kreise Eschwege um die Mitte des 17. Jahrhunderts, in: 
Eschweger Geschichtsblätter 4/1993, S. 59. 

345 B, Bd. 430, fol. 69. vom 1.11. 

346 B, Bd. 431, fol. 44 ff. vom 4.11. 

347 Das Wort traurig im Original ist bedeutungsschwerer, als wir es gebrauchen. 

348 B, 431, fol.42 ff. vom 1.12. 

349 Alles B.: Schultheiß an Rotenburger Räte vom 23.11., 430, fol. 97; vom 2.12., 429, fol. 32; vom 20.12., 
431, fol. 48 ff.; vom 24.12., 431, fol. 97. Rotenburger Räte an Schultheiß Beermann nur vom 14.12. 
Bd. 431, fol. 67, 68 (Bescheidt)und fol. 65 (P.S.). 

350 B, 430, vom 14.12. 

351 Steuerstock von 1652. 
352 S. Larner, S. 87: ,,They were the disturbers of social order, they were those who could not easily 

cooperate with others; they were aggressive( ... )". 

353 Beispiele bei Rainer Walz, Hexenglaube, S.349 f. 

354 Der medizinische Ausdruck für diesen Krampf ist „Opisthotonus" oder „Are de cercle". Roche, Lexikon 
Medizin. München, Wien, Baltimore 1984, S. 86 und 1180. ,,Opisthotonus, psychogener oder hysteri­
scher Anfall, Bezeichnung für nichtepileptischen Anfall psychischer Ursache, in der Regel motorische 
Erscheinungen (z.B. Are de cercle), keine vegetativen Symptome oder Bewußtseinsstörungen." Pschy­
rembel, Klinisches Wörterbuch, Berlin, New York 1994 257. 

355 Beispiele bei Ahrendt-Schulte, Weise Frauen S.126. Eine Frau äußert sich gegenüber einer anderen, daß 
eine dritte eine Hexe sein müsse, weil sie so viel Butter mache; s.a. Soldan-Heppe, Bd.l, S.347. 

356 Anna und ihr Mann ließen sich 1608 kommunizieren, d.h. im neuen reformierten Glauben taufen. 1620 
lebte er offenbar nicht mehr, weil sie im Prozeß Neuhaus-Zimmermann im Jahr 1620 (17e, Eschwege, 
218) als Witwe bezeichnet wird. 

357 Prozeß Neuhaus-Zimmermann. 
358 Daß es solche Diskriminierungen und Ausgrenzungen bis ins letzte Viertel unseres Jahrhunderts noch 

gab, dokumentierte Johann Kruse aus Altona mit seinem „Archiv zur Bekämpfung des neuzeitlichen 
Hexenwahns". Sein Buch: Hexen unter uns. Hamburg 1951, Leer 1978, hatte großen Erfolg. Sicher 
könnte Kruse, wenn er noch lebte, auch noch am Ende des Jahrhunderts genug Material zu diesem 
Thema finden. S. Hauschild u.a., S. 56-61. 

359 Levack, S.139 ff, stellt fest, daß das typische Hexenalter bei über 50 Jahren lag. 

360 Ahrendt-Schulte,Weise Frauen, S.108. 

361 B, 430, fol. 21ft. 

362 Alles nach Behringer, Hexen und. S. 268 ff. 
363 Levack, S.97 

364 Levack, S.170. u.a. 

365 Tagebuch Hütterodt in Stiftung Sippel, S.62 
366 So bestimmt es das Zwölftafelgesetz der Römer, s. Soldan-Heppe, Bd. l, S.62, und das Alte Testament. 
367 Die Zahlenangaben gehen noch immer auseinander, da noch lange nicht alle Prozesse erfaßt sind. Fest 

steht, daß frühere Schätzungen von 900 000 bis 1 000 000 Hinrichtungen falsch waren, da sie sich aus 
Hochrechnungen einiger Regionen mit besonderer Prozeßdichte ergaben. Doch der Streit um die Zah­
len ist - ähnlich wie bei dem heutigen Streit um die Zahl der jüdischen Opfer im „Dritten Reich" -
müßig angesichts der Tatsache, daß alle Hingerichteten unschuldig waren. 

368 Der Begriff „Hexenwahn" ist nicht im medizinischen Sinne als geistige Verwirrung zu verstehen, 
sondern als Metapher. Das Wort „trifft den Sachverhalt insofern, als Obrigkeit und Gesellschaft in die­
ser Zeit eine derart tiefe Furcht vor Hexen entwickelten, daß sie manchmal panikartige, irrationale oder 
manische Verhaltensformen bei deren Verfolgung an den Tag legten." Levack, Hexenjagd, S.ll. 
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369 Nicht zufällig tauchen im 17. Jahrhundert, also zur Zeit der Hexenverfolgungen, in England Teufelsdar­
stellungen mit weiblichen Brüsten auf, die an die Fruchtbarkeitskult Dianas erinnern, s. Levack, S. 40. 

370 Levack, Hexenjagd, S.16. Diese idealtypischen Einteilungen sind natürlich in der Praxis nicht streng 
voneinander zu trennen, denn auch der Priester vollzieht magische Handlungen, auch Magier/innen bit­
ten Gott und Jesus um Hilfe, wie das Beispiel Eva Mulienfeldt zeigt. 

371 Der bekannteste war der Vernichtungskrieg gegen die Katharer 1209-1229 in Südfrankreich, der vom 
Papst als Kreuzzug ausgerufen, dessen Kontrolle ihm aber völlig entglitt und dem französischen König 
nützte. 

372 J. Hansen, (Hg.), Quellen und Untersuchungen zur Geschichte des Hexenwahns und der Hexenverfol­
gungen im Mittelalter. Bonn 1901 (ND Hildesheim 1963), zitiert nach Schmidt, Der Hexenhammer, 
S.XXVI, ohne Seitenangabe. 

373 Hexenhammer, Bd. l S. 93. 

374 A.a.O., Bd. 1, S.100. 

375 Schormann, S. 31. 

376 Beispiele, die das Alltagsleben der frühen Neuzeit plastisch und die Ängste der Menschen um ihre 
Existenz verständlich machen, bringt Ahrendt-Schulte, Weise Frauen. Dort erklärt sie auf S. 34: ,,Die 
Erfahrung lehrte, daß das zur Verfügung stehende Land, die Erträge des Landes und die Produkte des 
Viehs begrenzt und dementsprechend auch auch die Summe der Güter konstant war. Wer in diesem 
System mehr erwirtschaftete, konnte dies nur auf Kosten anderer erreichen." 

377 Hexenhammer, Bd. 3, S.66. 

378 A.a.O. Bd.3, S.31. 

379 A.a.O. Bd.3, S.32. 

380 A.a.O. Bd.3, S.68. 

381 Gerhard Schormann, Hexenprozesse in Deutschland. Göttingen 19862, S. 43. 

382 Wolfgang Schild, S. 249. 

383 A.a.O., S. 246. 

384 Gustav Radbruch (Hg.), S.15. 

385 So geschah es bei dem letzten Hexenprozeß in Lemgo gegen Maria Rampendahl, die aufgrund des Gut­
achtens der Rintelner Universität, das sich gegen die Lemgoer Richter richtete, schließlich doch frei­
gelassen wurde. S. Gabriele Urhahn, Der Fall Maria Rampendahl, in: Hexenverfolgung und Regional­
geschichte, S.137 ff, speziell S.138. 

386 Ich folge im wesentlichen den Ausführungen von Schormann, S.65., der feststellt, daß die „Kernzone 
der Hexenprozesse zugleich der Raum größter territorialer Zersplitterung" war. 

387 Wolfgang Behringer, S. 179. Außerdem zitiert Rainer Walz, S. 15, das Werk von Wolfgang Behringer, 
Hexenverfolgung in Bayern. Volksmagie, Glaubenseifer und Staatsraison in der Frühen Neuzeit. Mün­
chen 1987, S.l ff. 

388 Christina Lamer, Enemies of God. The witch-hunt in Scotland. London 1981. Zitiert nach Rainer Walz, 
s. 15. 

389 Ein Zitat von vielen: ,,Es ist ein überaus gerechtes Gesetz, daß die Zauberinnen getötet werden, denn 
sie richten viel Schaden an ( ... ). Sie können ein Kind verzaubern, daß es ständig schreit und nicht ißt, 
nicht schläft etc. Auch können sie geheimnisvolle Krankheiten im menschlichen Knie erzeugen, daß 
der Körper verzehrt wird. Wenn du solche Frauen siehst, sie haben teuflische Gestalten, ich habe einige 
gesehen. Deswegen sind sie zu töten." Luthers Predigt über Exodus 22,18 „Maleficas non patieris 
vivere", Wittenberg 1526. Werke, Weimarer Ausgabe, Bd.16, S. 551, zitiert nach Jörg Haustein, Martin 
Luthers Stellung zum Zauber- und Hexenwesen, Stuttgart/u.a. 1990, S.123. 

390 Sammlung Fürstlich Hessischer Landesordnungen und Ausschreiben( ... ), 8 Bde., Kassel, 1767-1816, 
Bd.l, S. 68-89. 

391 Spielmann, S. 43. 
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392 StAM 17e Helsa 8, ausgewertet von Schleichert, S. 47 f. 

393 StAM 17 I 1296. Es handelt sich um einen bisher unbekannten Hexenprozeß in Niederrneiser bei Hof­
geismar, den Schleichert entdeckte. A.a.O., S. 40. 

394 Nach dem Tode Philipps teilten sich seine vier Söhne die Landgrafschaft Hessen auf. Wilhelm IV. er­
hielt Niederhessen (Hessen-Kassel, das etwa die Hälfte des ganzen hessischen Gebietes umfaßte und 
zu der das Land an der unteren Werra bis 1628 gehörte, als diese Region an die Rotenburger Quart fiel), 
Ludwig IV. Oberhessen (Hessen-Marburg), Philipp II. Hessen-Rheinfels und Georg I. Hessen-Darm­
stadt. 

395 Spielmann S. 43. 

396 Schleichert ergänzt (S. 54) die Angaben Liebelts (S. 47), der nur von 40 Hexenprozessen in diesem 
Jahrzehnt wußte. 

397 Liebelt, S.46. 

398 S. Rainer Lämmerich. 

399 Gundermann gehört zur Familie der Lippenblütler und galt jahrhundertelang als Heilmittel gegen 
Erkältungen und Wunden. Es gibt Berichte von einer bewußtseinserweitemden Wirkung des Krautes, 
s. Hauschild u.a., S. 34. 

400 S. W. Eckhardt. 

401 Eine kühne Vermutung wäre, daß die von Margaret Murray aufgestellte Theorie, daß die „Hexen" 
Widerstand gegen die Christianisierung leisteten und alte Kulte pflegten (The Witch Cult in Western 
Europe, Oxford 1921), mit Orthey Becker eine Bestätigung bekäme. Die Theorie gilt in der „Fachwelt" 
als überholt, gewinnt aber seit neuester Zeit wieder an Bedeutung. 

402 Der Prozeß gegen Anna Burckhardt fand nicht in Witzenhausen statt, wie Spielmann und Schleichert 
behaupten. 

403 StAM, 17 I, 5271, s.a. Karl-Heinz Bintzer, S. 59f. 

404 Einer der ersten war der Katholik Johann Weyer, Hofarzt der Herzöge von Jülisch-Kleve, der schon 
1562 alle Argumente gegen Hexenverfolgung zusammenfaßte. Dieses Werk De praestigiis daemonum 
war für die Gegner des Hexenwahns das, was für die Befürworter der Hexenhammer war, sogar schon 
vor dessen Erscheinen! Der bekannteste Hexenprozeßgegner war der Jesuitenpater Friedrich Spee (1591 
-1655), dessen cautio criminalis zunächst (Rinteln 1631) anonym erscheinen mußte. Andere wichtige 
Kämpfer gegen den Hexenwahn waren die vom Defensor Catharinas erwähnten Johann Fischart (1546 
-1590) und Johann Georg Goedelmann (1559 - 1611). Der erfolgreichste Streiter gegen den He­
xenglauben war der preußische Jurist und Philosoph Christian Thomasius (1655 - 1728). Er wurde zum 
,,gefeierten Anführer einer breiten Bewegung" (Behringer, S.405) und schuf mit dem „Edikt zur Ein­
schränkung der Hexenprozesse im Königreich Preußen, 1714" ein vorbildliches Gesetz. Dennoch fand 
die letzte Hexenhinrichtung Deutschlands noch 1774 in Kempten, die letzte Europas 1782 im Schwei­
zer Kanton Glarus statt. 
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Personenregister 

(In den Originalakten werden Nach- und Vornamen oft sehr unterschiedlich geschrie­
ben. In dieser Liste wird nur eine Schreibweise verwendet, z.B. Hochapfel, nicht 
Hohapfel oder Holtzapfel, Catharina Rudeloff, nicht Catharin oder Catter.) 

Apfel, Catharin, Magd bei Martha Kerste. 
Baum, Hans, Tuchmachermeister, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Beck, Hermann, Begleiter Catharinas im Hause von Lorentz Schmidt. 
Beermann, Heinrich, Schultheiß in Eschwege und Richter im Peinlichen Prozeß. 
Christen, Conrad, Wachtdiener, dem Cath. Rudeloff eine Botschaft anvertraute. 
Döhne, Philipp, Ratsherr, anwesend bei der Befragung der erkrankten 
Mädchen, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Fibäus, Simon, Procurator, Verteidiger (Defensor) von Catharina R., wohnte in 
ihrer Nachbarschaft. 
Fiscal = Amtsankläger, sein Name wird nie genannt. 
Gleim, Johannes, Ratsherr, anwesend bei der Befragung der erkrankten 
Mädchen, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Göbel, Georg, Begleiter Catharinas im Hause von Lorentz Schmidt. 
Griethe, Anna, sagte aus über Krankheit und Tod von Anna Christina Hochapfel. 
Griethe, Hans, Leineweber und deutscher Schulmeister vor der Brücke, sagte 
aus zum Ruf der Angeklagten. 
Henning, Gertrud, Christoffel Quentels Frau, Zeugin im Falle Maria R. 
Heuckerodt, Valtin, bezichtigte Catharina R. i. Hause d. Lorentz Schmid als Hexe. 
Hochapfel, Jacob, Ehemann der Hauptangeklagten Catharina R. 
Hochapfel, Simon, Ehemann der Maria R. 
Hoberock, Johann, Ehemann der im Kindbett verst. zweitältesten Tochter 
Martha Kerstes. 
Hoffmeister, Johann, Diakon der Altstädter und Neustädter Kirche, leitete die 
Befragung der erkrankten Mädchen. 
Hohmann, Hanß, Bürgermeister und Ackerbauer, sagte aus zum Ruf der 
Angeklagten. 
Hundertmarck, Berthold, Händler, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Hütterodt, Anna Christina, geb. Diede, Frau von Christoffel H., Patentante von 
Anna Christina Hochapfel. 
Hütterodt, Johann, Superintendent, Pfarrer der Altstädter Kirche, sollte 
Seelsorger für die verurteilten Frauen sein. 
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Hütterodt, Simon, brachte für Marias behindertes Kind Malvasierwein aus 
Kassel mit. 
Ihringk, Barbara, sagte über die von Hexenverfolgungsangst geplagte Catharin 
Thöle aus. 
Jacob, Hans, Ackermann aus Weißenhorn, sagte gegen Martha Kerste aus. 
Kannenbergh, Johann, Apotheker in Eschwege, versuchte, Catharin Müller mit 
einem Amulett zu heilen. 
Kerste, Martha, Ehefrau von Curt Rudeloff, angeklagt, ihre Tochter Catharina 
R. hexen gelehrt zu haben. 
Kompenhanß, Cyriakus, Lohgerbermeister, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Lincker, Dr. Johann, Marburger Arzt, schrieb aus der Feme ein Gutachten über 
die Erkrankung der beiden Mädchen. 
Ludwig, Johann, Lehrer der Tochter von Catharina R. und der beiden 
,,verhexten" Mädchen. 
Melle, Jacob, Vater Marias, eines der erkrankten Kinder, zeigte Catharina R. 
beim Rat an. 
Melle, Maria, dreizehnjährige Tochter von Jacob M., eines der beiden angeblich 
von Catharina R. behexten Mädchen. 
Methe, Catharina, beschuldigte Catharina R. d. Krankheitszaubers an ihrem Kind. 
Methe, Valentin, Ehemann der Catharina M., beschuldigte Jacob Rudeloff 
wegen Ausgießens vor der Tür. 
Messerschmidt, Catharina, Frau des Lorenz Bachmann, hängte den Mädchen 
zur Heilung ein Geldstück um. 
Minor, Weinmarus , Schreiber der Stadt Eschwege, führte die meisten Proto­
kolle im Hexenprozeß. 
Mulienfeldt, Eva, heilte auf magische Art Elsa Schnaußen und N.N. Sachse. 
Müller, Catharin, Tochter von Georg Müller, Waise, behauptete, daß Catharina 
R. ihr Lahmheit angehext habe. 
Quentel, Cyriakus, Bürgermeister, nahm am Prozeß teil. 
Reinhardt, Anna Catharin, Magd bei Hochapfels nach dem Tod der Tochter, 
sagte zugunsten von Catharina aus. 
Reuter, Justus, Kanzleidirektor, beaufsichtigte in den letzten Tagen das 
Prozeßgeschehen und die Hinrichtungen. 
Reyer, Werner, sagte zum Ruf der Angeklagten aus, wohnte im Brühl, nicht 
weit von Catharina R. 
Rost, Christoffel, Bauer aus Oberhone, beschuldigte Catharina, ihn durch 
Butter behext zu haben. 
Rudeloff, Catharina, Ehefrau des Jacob Hochapfel, Hauptangeklagte im Pein­
lichen Prozeß. 
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Rudeloff, Curt, Ratsherr und Dachdecker, Vater bzw. Ehemann der angeklagten 
Frauen. 
Rudeloff, Maria, Ehefrau des Simon Hochapfel, angeklagt, weil sie Sixtus 
Schnaußen geheilt hat. 
Sachse, Hans, Scharfrichter, sagte gegen Eva Mulienfeldt aus. 
Sachse, Elisabeth, Frau des Hans S., wurde einmal von Eva Mulienfeldt geheilt. 
Scheffer, Elsabeth, Frau des Schneiders Conrad S., Schwester von Hochapfels 
Magd Anna Catharin Reinhardt. 
Scheffer, Antonius, Ratsherr, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Scheffer, Georg, Bäcker, sagte zum Ruf der Angeklagten aus. 
Scheibehenn, Melchior, Besitzer d. Scheune, in die Catharina R. vom 
Gefängnis flüchtete. 
Schiede, Catharin, geb. Becker, Witwe, Spinnerin und Wollenstreicherin, früher 
Magd bei der „alten Hospächerin". 
Schilling, Christoffel, Bürgerm., Catharina R. vertraute sich ihm während der 
Verhandlung an. 
Schmidt, Lorentz. In seinem Haus fand die Bezichtigung Catharina R.s durch 
Valtin Heuckerodt statt. 
Schnaußen, Sixtus, Töpfer, beschuldigte Maria R., daß sie ihn durch Einreiben 
von Malvasierwein geheilt habe. 
Schreiber, Philipp, Ratsherr, sagte aus zum Ruf der Angeklagten. 
Simon, Conrad, Gefängniswächter bei Catharina, verhalf ihr unabsichtlich zur 
Flucht. 
Spilner, Bast, Wächter, sagte gegen Catharina R. aus. 
Summerman, Johann, Gildemeister der Hansegrebengilde, sagte aus zum Ruf 
der Angeklagten. 
Thöle, Catharin, hatte panische Angst davor, als Hexe angeklagt zu werden. 
Vielmeder, Caspar, zeigte Catharin Thöle bei Gericht an. 
Vogeley, Anna Catharin, Tochter von Orthia V Sie war eines der erkrankten, 
angeblich verhexten Mädchen. 
Vogeley, Orthia, geb. Wagner, Witwe des Bäckers Hans Vogeley, Mutter von 
Anna Catharin V (s.d.) 
Volcke, Orthe, machte eine Aussage über das Verhalten von Catharin Thöle auf 
dem Wertlehen. 
Wagener, Johann, Bürgermeister, Braumeister, sagte aus zum Ruf der 
Angeklagten. 
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Martha CID Curt Rudeloff 
1591-1657 t1670 

Anna Knieriem 
1566-1637 

CID 

Die „alte Hospächerin" 

Balzer 
*1592 

Marthe CID Hans Grebestein 
*1613 

Orthia CID Jacob Hoberock 
1615-1649 

Anna 
1639-1655 

Anna Christina 
1645-1657 

Heinrich Kerste 

Christoph 
*1596 

Catharina CID Jacob Hochapfel 
1617-1657 1601-1669 

Georg Friedrich 
*1649 

Christina & Hans Renke 
(zu Kassel) 

Henrich 
*1626 

Margretha 
1651-1675 

Maria CID Simon Hochapfel 
1628-1668 1626-1663 

Johannes 
*1654 

Johann Reinhart 
*1657 



1 Haus von Catharina Rudeloff, 
heute: Brühl Nr. 51 

2 Haus von Jacob Melle, 
heute: Brühl Nr. 67-69 

3 Haus von Orthia Vogeley, 
heute: Gebrüderstr., Nr. unbekannt 

4 Haus von Martha Kerste, 
heute: Töpfergasse Nr. 26 

5 Haus von Maria Rudeloff, 
heute: Bei der Marktkirche 23 

6 Haus des Scharfrichters Hans Sachse, 
heute: Grüner Weg Nr. 15 (s. Bild S.153) 

7 Arbeitshaus von Hans Sachse, heute: 
Straße, Kreuzung Grüner Weg, Mauerstraße 

8 Haus des Verteidigers Simon Fibäus, 
heute: Brühl Nr. 48 

9 Haus und Scheune von Melchior Scheibehenn, 
heute: Ecke Kirchgasse und Marktplatz 

10 Haus des obersten Richters Hans Beermann, 
heute: Marktplatz 13 

11 Haus des Schreibers Weimarus Minor, 
heute: Obermarkt Nr. 19-21 

12 Das als Rathaus genutzte Tuchmacherhaus, 
heute: Stadthaus 1, Obermarkt 22 

13 Haus von Anna Christina Hütterodt, der Patentante 
von Catharinas verstorbener Tochter, heute: Stad Nr. 32 

14 Kerker im Cyriakus-Berg, aus dem Catharina Rudeloff ent­
flohen ist, östlich vom Hochzeitshaus (s. Abb. S.45) 
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